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Steuerliche Abzugsfähigkeit von Reisekosten –  
strenges Aufteilungsverbot gekippt  
 
„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er etwas erzählen …“ – spätestens dann, 
wenn das Finanzamt Jahre später seine Reisekosten – Abrechnung moniert. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Zweifel an der rein geschäftlich veranlassten Reise. 
Besonders ärgerlich: Steuerpflichtige, die gar keinen Hehl daraus machen, dass sie 
eine Dienstreise mit einem privaten Abstecher verbinden, waren bis lang die 
Dummen. Denn für gemischt private/berufliche Reisekosten galt ein generelles 
Aufteilungs- und Abzugsverbot. 
 
Demnach durften nur unzweifelhaft und zu 100 % beruflich veranlasste Kosten 
als Betriebsausgaben (Werbungskosten) geltend gemacht werden (zB die 
Teilnahmegebühr an einem Kongress oder der Eintrittspreis einer Fachmesse). 
„Gemischt veranlasste“ Kosten, insbesondere die Aufwendungen für die Hin- und 
Rückreise, mussten die Steuerpflichtigen im Zweifel in voller Höhe aus der eigenen 
Tasche bezahlen. 
 
Der deutsche Bundesfinanzhof und der österreichische unabhängige Finanzsenat 
(UFS Innsbruck) weichen nunmehr in einem Beschluss bzw in einer Berufungs-
entscheidung von dieser bislang vertretenen Rechtsauffassung ab. 
 
Demnach können Aufwendungen für die Hin- und Rückreise bei gemischt ver-
anlassten Reisen in abziehbare und nichtabziehbare Aufwendungen aufgeteilt 
werden, sofern der beruflich veranlasste Teil feststeht und nicht von unter-
geordneter Bedeutung ist. Eine anteilige Berücksichtigung von Fahrtkosten ist 
auch dann möglich, wenn der Familienwohnsitz eines Dienstnehmers in un-
üblicher Entfernung vom Dienstort liegt und vom Dienstnehmer bei auswärtigen 
Dienstverrichtungen in dessen Nähe dienstfreie Tage für private Aufenthalte vor- 
bzw nachgelagert wurden.  

 
Beispiel: 
Ein Unternehmer (Arbeitnehmer) besucht vom 3. bis 5. März 2010 die „CEBIT“ 
und nutzt das folgende Wochenende um Verwandte in Hannover zu besuchen. Er 
darf dann nicht nur die Hotelkosten, Eintrittsgebühren und Verpflegungsmehrauf-
wendungen als Betriebsausgaben (Werbungskosten) geltend machen, sondern 
auch 3/5 seiner Fahrtkosten.  
 
Anmerkung: 
Das zuständige österreichische Finanzamt hat gegen die Berufungsentscheidung 
des UFS Innsbruck beim VwGH eine Amtsbeschwerde eingebracht. Die 
Entscheidung des VwGH bleibt in dieser Causa daher abzuwarten. 
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